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1. VORBEMERKUNGEN 

Für den Markt Wendelstein liegen wirksame Flächennutzungspläne für die ehemals 

selbständigen Gemeinden Wendelstein, Röthenbach b. St. Wolfgang, Kleinschwarzen-

lohe und Großschwarzenlohe vor, die bis 1978 verbindlich wurden. Zwischenzeitlich 

wurde aufgrund der fortschreitenden Siedlungsentwicklung eine Reihe von Änderungs-

verfahren für Teilbereiche durchgeführt. Dabei handelte es sich um 25 Einzeländerun-

gen bis 1997 und eine größere Flächennutzungsplanänderung im Jahr 1999. Seit 1999 

sind noch weitere Änderungen erfolgt.  

 

Fast 40 Jahre nach Wirksamwerden des ersten Flächennutzungsplanes waren die Aktu-

alisierung des städtebaulichen Bestandes sowie die Anpassung der Entwicklungsziele 

an die aktuelle Situation dringend erforderlich. Mit der deshalb notwendigen Fortschrei-

bung des Flächennutzungsplanes und der Erarbeitung des Landschaftsplanes wurde 

das Planungsbüro TEAM 4, Bauernschmitt - Enders, Nürnberg, im Jahr 2016 beauftragt. 

1.1 Aufgaben und Rechtsgrundlagen der Bauleitplanung 

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke 

im Gemeindegebiet vorzubereiten und zu leiten. Rechtsgrundlage hierfür ist das Bau-

gesetzbuch (BauGB). 

 

Die Gemeinden haben Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städte-

bauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Bauleitpläne sind der Flächennut-

zungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der Bebauungsplan (verbindlicher Bau-

leitplan). 

 

 

Zielvorgaben des Baugesetzbuches (§ 1 Abs. 5 BauGB) 

 

Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem 

Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten 

und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Le-

bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne 

sind insbesondere zu berücksichtigen: 

 

- Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die 

Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, 

- die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung,  

- die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürf-

nisse der Familien, der jungen und alten Menschen und der Behinderten, die Be-

lange des Bildungswesens, von Sport, Freizeit und Erholung, 

- die Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile sowie die Ge-

staltung des Orts- und Landschaftsbildes, 

- die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie die erhaltenswer-

ten Ortsteile, Straßen und Plätze mit geschichtlicher, künstlerischer oder städtebau-

licher Bedeutung, 

- die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts festgestell-

ten Erfordernisse für Gottesdienst und Seelsorge, 

- die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

insbesondere des Naturhaushaltes, des Wassers, der Luft und des Bodens, ein-

schließlich seiner Rohstoffvorkommen, sowie des Klimas, 
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- die Nutzung erneuerbarer Energien,  

- die Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer 

verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung, der Land- und Forstwirtschaft, des 

Verkehrs, einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs, des Post- und Fern-

meldewesens, der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, der Ab-

fallentsorgung und der Abwasserbeseitigung sowie die Sicherung von Rohstoffvor-

kommen und die Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, 

- die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes, 

- die Ergebnisse einer beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung, 

- die Belange des Hochwasserschutzes. 

 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden. Maßnahmen 

der Innenentwicklung wie Wiedernutzbarmachung von derzeit ungenutzten Flächen, 

Nutzungsumwidmungen oder Nachverdichtung sind bevorzugt zu nutzen. Landwirt-

schaftlich oder als Wald genutzte Flächen sollen nur in notwendigem Umfang für an-

dere Nutzungsarten vorgesehen und in Anspruch genommen werden. 

 

Zur Berücksichtigung umweltschützender Belange (§1a, BauGB) bei der Aufstellung 

des Flächennutzungsplanes erstellt der Markt Wendelstein parallel den Landschafts-

plan (vgl. Kap. 1.2).  

 

 

Abwägungsgebot 

 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegen-

einander und untereinander gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 6 BauGB). In der Abwägung 

sind umweltschützende Belange zu berücksichtigen, z. B. die Darstellungen von Land-

schaftsplänen, Umweltverträglichkeitsprüfungen etc. (§ 1a Abs. 2 BauGB). Die geson-

derte Erwähnung der umweltschützenden Belange in einem eigenen Paragrafen des 

Baugesetzbuches verdeutlicht den Stellenwert, mit dem der Gesetzgeber den Umgang 

mit Grund und Boden belegt. 

 

Der § 1a des BauGB regelt auch Eingriff und Ausgleich bei absehbaren Beeinträchti-

gungen des Naturhaushaltes: 

 
"(1) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, dabei sind Bodenversiegelun-

gen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
 

(2) In der Abwägung nach § 1 Abs. 6 sind auch zu berücksichtigen 
 

1. die Darstellungen von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und 

Immissionsschutzrechtes, 
 

2. die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft (Eingriffsrege-

lung nach dem Bundesnaturschutzgesetz), 
 

3. die Bewertung der ermittelten und beschriebenen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt ent-

sprechend dem Planungsstand (Umweltverträglichkeitsprüfung), soweit im Bebauungsplanverfahren die 

bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von bestimmten Vorhaben im Sinne der Anlage zu § 3 des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung begründet werden soll, und 
 

4. die Erhaltungsziele oder der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Eu-

ropäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes; soweit diese erheblich be-

einträchtigt werden können, sind die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes über die Zulässigkeit 

oder Durchführung von derartigen Eingriffen sowie die Einholung der Stellungnahme der Kommission 

anzuwenden (Prüfung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie). 
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(3) Der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt durch geeignete Darstellun-

gen nach § 5 als Flächen zum Ausgleich und Festsetzungen nach § 9 als Flächen oder Maßnahmen zum 

Ausgleich. Soweit dies mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumord-

nung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, können die Darstellungen und 

Festsetzungen nach Satz 1 auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. 
 

Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen nach Satz 1 oder 2 können auch vertragliche Vereinbarun-

gen gemäß § 11 oder sonstige geeignete Maßnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestell-

ten Flächen getroffen werden. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der pla-

nerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren." 

 

Im Landschaftsplan werden die Grundlagen der Abwägung umweltschützender Be-

lange sowie Möglichkeiten für Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen aufgezeigt. 

 

 

Bindungswirkung 

 

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan werden durch Gemeinderatsbeschluss auf-

gestellt. 

 

Der Plan bindet die Gemeinde und die Träger öffentlicher Belange bei nachfolgenden 

Planungsüberlegungen, soweit sie nicht widersprochen haben. Er hat jedoch keine 

Rechtswirksamkeit und keine Bindungswirkung gegenüber dem Bürger. 

 

Aus dem Flächennutzungsplan und Landschaftsplan wird die verbindliche Bauleitpla-

nung entwickelt (Bebauungsplan / Grünordnungsplan). Diese ist Rechtssatzung mit 

Bindungswirkung für jedermann und Voraussetzung zur Anwendung des bodenrechtli-

chen Instrumentariums nach dem Baugesetzbuch. 

 

 

Beziehung zur Landesplanung 

 

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan sind den Zielen der Raumordnung und Lan-

desplanung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). 

 

Zielvorgaben befinden sich bereits im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 

22.08.2013 und im Regionalplan für die Region 7 - Region Nürnberg (ehem. Industriere-

gion Mittelfranken, vgl. Kap. 2.2 und 2.3). Das am 01.03.2018 in Kraft getretene LEP 

2016 wird berücksichtigt.  

 

 

Beziehung zu den Fachplanungen 

 

Planungen und Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften fest-

gesetzt sind, sollen nachrichtlich übernommen werden. Sind solche Festsetzungen in 

Aussicht genommen, sollen sie als Planung im Flächennutzungs-/Landschaftsplan ver-

merkt werden (§ 5 Abs. 4 BauGB). 

 

Solche anderen gesetzlichen Vorschriften sind insbesondere: 

 

- Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 

- Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 

- Bundesbahngesetz (BbG) 

- Bayerisches Wassergesetz (BayWG) 

- Energiewirtschaftsgesetz (EnergG) 
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- Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

- Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG) 

- Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

- Denkmalschutzgesetz (DSchG) 

 

Nachrichtliche Übernahmen und Planungsvermerke sind nicht Bestandteil des Aufstel-

lungsverfahrens. Der Fachplanungsträger muss die Übernahme nicht einmal durch Wi-

derspruch geltend machen. Die nachrichtlichen Übernahmen und die Planungsver-

merke sind nicht Gegenstand von Anregungen und unterliegen nicht der Genehmigung 

nach § 6 BauGB. 

 

Die Gemeinde hat ihre Darstellungen den Vorgaben der Fachplanungen anzupassen, 

soweit sie zur nachrichtlichen Übernahme verpflichtet ist. Die nachrichtliche Über-

nahme oder der Vermerk setzen keine Zustimmung der Kommune voraus. Sie bedeu-

ten auch keine Zustimmung zur Planung. 

1.2 Grundlagen der Landschaftsplanung 

Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) werden in § 1 die Ziele von Naturschutz und 

Landschaftspflege aufgestellt: 

 

"Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit 

des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten 

Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 
 

- die biologische Vielfalt, 

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit 

und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie, 

- die Vielfalt, Eigenheit und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
 

auf Dauer gesichert sind." 

 

Der Landschaftsplan soll diese Ziele auf der Ebene der Gemeinde umsetzen. Er wird 

auf der Grundlage von § 9 und 11 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) aufgestellt:  

 

Darzustellen sind der vorhandene Zustand von Natur und Landschaft und seine Bewer-

tung, der angestrebte Zustand von Natur und Landschaft sowie die hierfür erforderli-

chen Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. 

 

Nach Durchführung des Aufstellungsverfahrens gemäß BauGB und durch die Integra-

tion des Landschaftsplanes in den Flächennutzungsplan erlangt der Landschaftsplan 

die Rechtsnatur des Flächennutzungsplanes (s. Kap. 1.1) 

 

 

Aufgaben der Landschaftsplanung in Wendelstein 

 

Der Markt Wendelstein beabsichtigt, den Landschaftsplan als zukunftsorientiertes Pla-

nungsinstrument und Vorgabe für eine weitere Entwicklung der Kommune zu erstellen. 

 
Durch die Fortschreibung des Landschaftsplanes sollen insbesondere 

 

- Möglichkeiten für landschaftsverträgliche Siedlungsflächen aufgezeigt, 



Markt Wendelstein - Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 

 

 

5 

- wertvolle Landschaftsbereiche in ihrer Qualität erhalten und gesichert, 

- ein Pflegekonzept für wertvolle Landschaftsteile im Gemeindegebiet erstellt,  

- ein Biotopverbundsystem entwickelt, 

- Möglichkeiten zur Nutzung staatlicher Förderprogramme (Vertragsnaturschutzpro-

gramm, Landschaftspflegeprogramm, Kulturlandschaftsprogramm) sowie  

- Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen für die Siedlungsentwicklung aufgezeigt werden.  

1.3 Ablauf der Planung 

Datum Verfahrensschritt 

23.10.2014 Grundsatzbeschluss zur Gesamtfortschreibung  

20.04.2016 Unterrichtung der Behörden, Voranfrage 

08.04.2017 Öffentliche Planungswerkstatt 

29.06.2017 Ergebnispräsentation der öfftl. Planungswerkstatt im Marktgemeinderat 

Planungswerkstatt Marktgemeinderat   

07.12.2017 Vorstellung Vorentwurf Marktgemeinderat 

22.03.2018 Aufstellungsbeschluss 

07.05.2018  Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung § 3 Abs. 1 BauGB  

 (Informationsveranstaltung) 

12.04 - Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung § 3 Abs. 1 BauGB 

16.06.2018 und Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 1 BauGB) 

13.12.2018  Beratung über Anregungen der Bürger und Träger öffentlicher Belange, 

Billigungsbeschluss  

 Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 und Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 

 Beratung über Anregungen der Öffentlichen Auslegung,  

 Feststellungsbeschluss 

 

Abb.: Ablaufschema, Team 4  
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1.4 Planungswerkstatt 

Als informelles Instrument der direkten Bürgerbeteiligung wurde eine ganztätige Pla-

nungswerkstatt zur Gemeindeentwicklung Landschaftsplan am 08.04.2017 in der 

Rangauhalle im Ortsteil Kleinschwarzenlohe durchgeführt.  

 

Hierzu wurden alle interessierten Bürger eingeladen. An der Planungswerkstatt haben 

sich ca. 80 Bürger und Bürgerinnen aktiv beteiligt und aus Ihrer Sicht Vorgaben und 

Wünsche für den Flächennutzungs- und Landschafsplan erarbeitet. Als erster Schritt 

sollte ein breites Spiegelbild der Meinungen und Zielvorstellungen der Bürgerschaft er-

arbeitet werden und in den Planungsprozess einfließen (Vgl. auch Kap. 5.8). 

 

Vormittags erfolgte die Arbeit in Kleingruppen unterstützt durch TEAM 4 nach folgen-

den Schwerpunkten: 

 

A Verkehr und Mobilität 

B Natur und Landschaft 

C Freizeit, Naherholung, Sport, Kultur, Bildung 

D Siedlungsentwicklung 

 

Hierzu wurden der aktuelle Stand des Flächennutzungsplans und Landschaftsplans 

(nur Bestandsaufnahme noch ohne neue Planungsziele) sowie thematische Infokarten 

(z.B. Verkehr, Schutzgebiete, Boden, etc.) zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse wur-

den durch die Arbeitsgruppen vorgestellt.  

 

Nachmittags wurde ebenfalls in Kleingruppen nach Ortsteilen gearbeitet, unterstützt 

durch das Büro TEAM 4. Hier wurden die im wirksamen Flächennutzungsplan darge-

stellten, noch freien Bauflächenreserven bewertet und mögliche Alternativen skizziert. 

Abschließend folgte eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Resümee durch 

Sprecher und Sprecherinnen der Arbeitsgruppen sowie kurze Diskussionsrunden.  

 

Die Ergebnisse der Planungswerkstatt wurden dokumentiert und bilden eine wichtige 

Grundlage für die weitere Bearbeitung des Flächennutzungsplans und Landschafts-

plans im Marktgemeinderat. Das Ergebnis der öffentlichen Planungswerkstatt ist im An-

hang als Dokumentation enthalten. 

 

 

Abb.: Öffentliche Planungswerkstatt  
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2. ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 

2.1 Lage, Größe, Bevölkerung 

Der Markt Wendelstein hat eine Gebietsgröße von ca. 5.092 ha und liegt in der Pla-

nungsregion 7 (Region Nürnberg, ehem. Industrieregion Mittelfranken), Landkreis 

Roth, Regierungsbezirk Mittelfranken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Lage im Raum  

 

Der Markt Wendelstein grenzt im Osten an den Landkreis Neumarkt i.d.OPf. und im 

Norden bzw. Westen an die kreisfreien Städte Nürnberg und Schwabach. Die weiteren 

Nachbargemeinden sind Feucht, Schwarzenbruck, Rednitzhembach, Schwanstetten 

und im Landkreis Neumarkt die Gemeinde Pyrbaum. Die Entfernung ins Oberzentrum 

Nürnberg beträgt ca. 15 km (Stadtzentrum), nach Roth ca. 20 km und nach Schwabach 

ca. 10 km.  

 

 
Verkehrsanbindung 

 

Im Gemeindegebiet verlaufen 

 

- die Bundesautobahn A 73 (AS Feucht) und die A 6 

- die Staatsstraßen 2225, 2239 und 2406 

- sowie die Kreisstraßen RH 1, RH 2 und RH 17. 

 

 

Bevölkerung 

 

Am 31.12.2016 lebten in der Gemeinde 15.717 Menschen. 

(Quelle: Bayer. Landesamt f. Statistik und Datenverarbeitung). 
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Flächennutzung 

 

Die Erfassung der Bodenflächen nach Art der tatsächlichen Nutzung durch das Bayeri-

sche Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ergibt für das Gemeindegebiet fol-

gendes Bild (Quelle: Statistik kommunal 2017): 

 

Nutzungsart Flächenanteil 

  ha % 

Siedlung 535 10,5 

¶ darunter: Wohnbaufläche 257  5,1 

¶ Industrie- und Gewerbefläche 117  2,3 

Verkehr 327 6,4 

Vegetation 4168 81,9 

¶ darunter: Landwirtschaft 876  17,2 

¶ Wald 3126  61,4 

Gewässer 58 1,1 

Bodenfläche insgesamt 5088 100,0 

2.2 Geschichtliche Entwicklung 

Erste Siedlungen im Bereich des Marktgemeindegebietes sind aus der späten Bronze-

zeit um 1000 vor Chr. nachgewiesen. Im frühen Mittelalter entstand vermutlich ein ers-

ter fränkischer Königshof, die erste urkundliche Erwähnung erfolgte jedoch erst im Jahr 

1259. Etwa aus der gleichen Zeit sind auch die weiteren Ortsteile Röthenbach bei 

St. Wolfgang, Großschwarzenlohe und Kleinschwarzenlohe beurkundet.  

 

Das Marktrecht wurde der Siedlung im 16. Jahrhundert zugestanden.  

 

Prägend für den Ort waren zum einen die Schwarzach, deren Wasserkraft durch Müh-

len genutzt wurde, zum anderen die zahlreichen Steinbrüche. Auf dieser Grundlage ist 

ein vielfältiges Handwerk entstanden mit Messer- und Klingenschmieden, Drechslern 

und Metalldrückern sowie Papiermühlen und Hammerwerken (vgl. auch Kap. 5.1).  

 

Im Namen der Gemeindegebietsreform 1978 wurden die früher eigenständigen Ge-

meinden Wendelstein, Röthenbach bei St. Wolfgang, Großschwarzenlohe und Klein-

schwarzenlohe zur Marktgemeinde Wendelstein vereinigt.  

 

Nach dem II. Weltkrieg erhöhte sich die Bevölkerungszahl sprunghaft, die Nähe zur 

Stadt Nürnberg bedingte ein massives Siedlungswachstum vor allem in den 60er und 

70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und durch die Ausweisung größerer Ge-

werbegebiete auch eine zunehmende Bedeutung des Marktes als Standort für produ-

zierendes Gewerbe, Handel und Dienstleistungen.  

2.3 Allgemeine Vorgaben der Landesplanung 

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und Land-

schaftsplanung anzupassen. Die in verschiedenen Stufen formulierten Ziele sind ver-

pflichtend in die nächstfolgende Planung zu übernehmen bzw. bei der Entwicklung der 

Ziele zu beachten. Maßgebend sind vor allem die bereits im Landesentwicklungspro-

gramms Bayern (LEP) vom 22.08.2013 enthaltenen Ziele.  

 

Das LEP wurde teilfortgeschrieben und wurde mit Verordnung vom 21.02.2018 zum 

01.03.2018 wirksam. Die geänderten relevanten Textstellen sind grau hinterlegt.  
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Der Markt Wendelstein ist im Regionalplan Nürnberg noch als Siedlungsschwerpunkt 

in der Äußeren Verdichtungszone des großen Verdichtungsraums Nürnberg / 

Fürth / Erlangen dargestellt. Nach dem Landesentwicklungsprogramm (2013) entfiel 

bereits die Kategorie Siedlungsschwerpunkt.  

 

In der Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 22. Au-

gust 2013 wird unter § 2 die Anpassung der Regionalpläne festgelegt: 

 
(1) Die Regionalpläne sind innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verord-
nung an das Bayerische Landesplanungsgesetz und an das Landesentwicklungspro-
gramm Bayern anzupassen (é). 
 

(2) Die bestehenden Kleinzentren, Unterzentren und Siedlungsschwerpunkte werden 

bis zur Anpassung der Regionalpläne als Zentrale Orte der Grundversorgung einem 

Grundzentrum gleichgestellt (é). 

 

 

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) (Auszug) 

 

2. Raumstruktur 

 

2.1 Zentrale Orte 

 

2.1.1 Funktion der Zentralen Orte 

 

   (G) Zentrale Orte sollen überörtliche Versorgungsfunktionen für sich und andere 

Gemeinden wahrnehmen. In ihnen sollen überörtliche Einrichtungen der Da-

seinsvorsorge gebündelt werden. Sie sollen zur polyzentrischen Entwicklung 

Bayerns beitragen. 

 

2.1.3 Versorgungsauftrag der Zentralen Orte  
 
   (Z)  Die Versorgung der Bevölkerung mit zentralörtlichen Einrichtungen ist durch 

die Zentralen Orte zu gewährleisten. Höherrangige Zentrale Orte haben 
auch die Versorgungsfunktion der darunter liegenden zentralörtlichen Stufen 
wahrzunehmen.  

 
   (G)  Mittelzentren sollen zentralörtliche Einrichtungen des gehobenen Bedarfs 

vorhalten. 
 

2.1.7 Mittelzentren 

 

   (G)  Die als Mittelzentrum eingestuften Gemeinden, die Fachplanungsträger und die 

Regionalen Planungsverbände sollen darauf hinwirken, dass die Bevölkerung in 

allen Teilräumen mit Gütern und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs in 

zumutbarer Erreichbarkeit versorgt wird. 

 
2.1.11 Doppel- und Mehrfachorte  

 

   (G)  Im Ausnahmefall sollen zwei oder mehr Gemeinden als Zentrale Doppel- oder 

Mehrfachorte festgelegt werden, wenn dies räumlich oder funktional erforderlich 

ist. Dabei soll eine bestehende oder künftige interkommunale Zusammenarbeit 

besonders berücksichtigt werden. Die Zentralen Doppel- oder Mehrfachorte sol-

len den zentralörtlichen Versorgungsauftrag gemeinsam wahrnehmen.  
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2.1.12 Zentrale Orte im Raum mit besonderem Handlungsbedarf  

 

   (G)  In Teilräumen mit besonderem Handlungsbedarf werden Zentrale Orte auch 

dann festgelegt, wenn diese die erforderlichen Versorgungsfunktionen nur zum 

Teil erfüllen, aber für ein ausreichend dichtes Netz an zentralörtlicher Versor-

gung auf der jeweiligen Stufe erforderlich sind. Die so eingestuften Gemeinden, 

die Fachplanungsträger und die Regionalen Planungsverbände sollen darauf 

hinwirken, dass diese Zentralen Orte ihre Versorgungsfunktion umfassend 

wahrnehmen können. 

 
2.2.3  Teilräume mit besonderem Handlungsbedarf  

 

   (Z)  Teilräume mit wirtschaftsstrukturellen oder sozioökonomischen Nachteilen so-

wie Teil-räume, in denen eine nachteilige Entwicklung zu befürchten ist, werden 

unabhängig von der Festlegung als Verdichtungsraum oder ländlicher Raum als 

Teilräume mit besonderem Handlungsbedarf festgelegt. Lage und Abgrenzung 

ergeben sich aus Anhang 2. 
2.2.4  Vorrangprinzip  

 

   (Z)   Die Teilräume mit besonderem Handlungsbedarf sind vorrangig zu entwickeln. 
Dies gilt bei  

 - Planungen und Maßnahmen zur Versorgung mit Einrichtungen der Daseins-
vorsorge,  

 - der Ausweisung räumlicher Förderschwerpunkte sowie diesbezüglicher För-
dermaßnahmen und  

 - der Verteilung der Finanzmittel,  

soweit die vorgenannten Aktivitäten zur Gewährung gleichwertiger Lebens- und 

Arbeitsbedingungen einschlägig sind. 

 
2.2.7 Entwicklung und Ordnung der Verdichtungsräume 

 

   (G) Die Verdichtungsräume sollen so entwickelt und geordnet werden, dass  

 

- sie ihre Aufgaben für die Entwicklung des gesamten Landes erfüllen, 

- sie bei der Wahrnehmung ihrer Wohn-, Gewerbe- und Erholungsfunktionen 

eine räumlich ausgewogene sowie sozial und ökologisch verträgliche Sied-

lungs- und Infrastruktur gewährleisten, 

- Missverhältnissen bei der Entwicklung von Bevölkerungs- und Arbeitsplatz-

strukturen entgegen gewirkt wird, 

- sie über eine dauerhaft funktionsfähige Freiraumstruktur verfügen und 

- ausreichend Gebiete für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung erhalten 

bleiben.  

 

2.2.8 Integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung in Verdichtungsräumen 

 

   (Z) In den Verdichtungsräumen ist die weitere Siedlungsentwicklung an Standorten 

mit leistungsfähigem Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz, insbesondere 

an Standorten mit Zugang zum schienengebundenen öffentlichen Personen-

nahverkehr, zu konzentrieren. 
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3 Siedlungsstruktur 

 

3.1 Flächensparen 

 

   (G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwick-

lung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und 

seiner Folgen ausgerichtet werden.  

 

é(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksich-

tigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.  

 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

 

   (Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwick-

lung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale 

der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen.  

 

3.3 Vermeidung von Zersiedelung ï Anbindegebot 

 

   (G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere band-

artige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: (Ausschnitt) Strukturkarte LEP, Anhang 2, Strukturkarte 

 

Raum mit besonderem Handlungsbedarf 

 

Weiterhin wird der Markt Wendelstein zusammen mit der Kreisregion Roth gem. der 

aktuell abgeschlossenen Teilfortschreibung des LEP als Raum mit besonderem Hand-

lungsbedarf gekennzeichnet. (vgl. Kap. 2.3). 

 

 

Wendelstein 
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Quelle: (Ausschnitt) Strukturkarte LEP, Anhang 2, Strukturkarte  

(Teilfortschreibung 2016, Entwurf 12.07.2016) 

 

Gemeinsames Mittelzentrum Feucht/Schwarzenbruck/Wendelstein 

 

Der Markt Wendelstein wird gem. der aktuell abgeschlossenen Teilfortschreibung des 

LEP als gemeinsames Mittelzentrum mit Feucht und Schwarzenbruck gekennzeich-

net (vgl. Kap. 2.3). 

2.4 Regionalplanerische Einstufung 

Die Zentralen Orte werden nach Bedeutung und Eigenart ihrer jeweiligen Aufgaben 

eingestuft. Ihre Verflechtungsbereiche sollen anhand der sozioökonomischen Bezie-

hungen abgegrenzt werden. Eine Gemeinde soll dann als Zentraler Ort ausgewiesen 

werden, wenn sie die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einstufungskriterien 

aufweist und ihr ein tragfähiger Verflechtungsbereich der jeweiligen Stufe zugeordnet 

werden kann. 
 
Der Markt Wendelstein wird im Regionalplan Region Nürnberg (Region 7) noch als 

Siedlungsschwerpunkt in der Verdichtungszone des großen Verdichtungsraums Nürn-

berg / Fürth / Erlangen eingestuft (vgl. Kap A III 1.3 und Begründungskarte 3 "Zentrale 

Orte, Nahbereiche und Siedlungsschwerpunkte", RP 7).  
 
Als Sonderform der Zentralen Orte hatten Siedlungsschwerpunkte die Aufgabe, die De-

ckung des qualifizierten Grundbedarfs in den Bereichen Versorgung, Arbeit und Dienst-

leistungen sowie Einzelhandel zu gewährleisten. Daher sollen ihre zentralörtlichen 

Funktionen gesichert, bzw. weiterentwickelt werden. Innerhalb des Stadt- und Umland-

bereichs des Verdichtungsraumes werden aufgrund der intensiven funktionalen und 

städtebaulichen Verflechtungen keine Nahbereiche abgegrenzt. Dahingehend unter-

scheiden sich Siedlungsschwerpunkte von den "klassischen" Zentralen Orten. 
 
Gemäß dem Landesentwicklungsprogramm vom 22.08.2013 entfiel bereits die Katego-
rie Siedlungsschwerpunkte. Bestehende Siedlungsschwerpunkte können als 
Grundzentren in den anzupassenden Regionalplänen dargestellt werden.  

 

Gemäß der aktuell abgeschlossenen Teilfortschreibung des LEP wird der Markt Wen-

delstein zusammen mit dem Markt Feucht und der Gemeinde Schwarzenbruck 

als gemeinsames Mittelzentrum eingestuft.  

 

Wendelstein 
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Quelle: Planungsverband Industrieregion Mittelfranken (7) 

Karte 1 "Raumstruktur" (Stand: 26.03.2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĂDie Siedlungsschwerpunkte sollen zentralºrtliche Versorgungsaufgaben im Stadt- 

und Umlandbereich des großen Verdichtungsraumes Nürnberg/Fürth/Erlangen 

¿bernehmen und zu einer Ordnung der Siedlungsentwicklung beitragen.ñ  

 
Dabei soll in Wendelstein 

 

Å Ă ... die Einzelhandelszentralität gesichert werden.ñ 

Å Ă é die Arbeitsplatzzentralitªt gesichert und weiter entwickelt werden.ñ und 

Å Ă é die Versorgungszentralitªt durch Ausstattung mit zentralºrtlichen Einrichtungen 

       des qualifizierten Grundbedarfs gesichert und weiter entwickelt werden.ñ 

 

 

 

Wendelstein 

 

Wendelstein 
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Die erheblichen Restriktionen im Bereich des Marktes Wendelstein zeigt die Karte 

Landschaft und Erholung aus dem Regionalplan. Ein Großteil des nicht bebauten Be-

reichs ist mit verbindlichen Darstellungen aus den Bereichen Natur und Landschafts-

schutz überlagert. 

 

 

 
 

 

 
Quelle: Planungsverband Industrieregion Mittelfranken (7) 

Ausschnitt aus Karte 3 "Landschaft und Erholung" (Stand: 27.07.2009)  

3. BEVÖLKERUNG UND WIRTSCHAFTSSTRUKTUR 

3.1 Wohnbevölkerung 

Zur Marktgemeinde gehören folgende Ortsteile:  

(Quelle: Angaben der Kommune, Einwohner 31.12.2017) 

 

Ort Bevölkerungsanteil 

Wendelstein 7.339 

Großschwarzenlohe (mit Sorg und Erichmühle) 3.392 

Röthenbach b. St. Wolfgang (mit Nerreth) 2.464 

Kleinschwarzenlohe (mit Königshammer) 2.024 

Neuses 299 

Sperberslohe (mit Dürrenhembach) 271 

Raubersried 177 

Gesamt 15.966 

 

Als Messgröße für die Wohnflächen-Bedarfsermittlung wird künftig die amtliche Bevöl-

kerungszahl von  15.717 Menschen zugrundgelegt, gem. der Statistischen Erfassung 

des Bayer. Landesamt f. Statistik und Datenverarbeitung / Stichtag 31.12.2016).  

 

Die bisherige Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde zeigt einen deutlichen Einwoh-

neranstieg auf knapp 16.000 Einwohner. Nachfolgend sank die Einwohnerzahl leicht 

auf 15.555 Personen im Jahr 2011. Seither stieg der Einwohnerzahl auf 15.717 Perso-

nen im Jahr 2016.  
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Einwohnerentwicklung seit 1840 

 

Quelle: Statistik kommunal 2017, Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 

 

 

Einwohnerzahl der Gesamtgemeinde in den letzten Jahren 

 
Quelle: Statistik kommunal 2017, Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Grafik Team 4 
 

 

Bevölkerung 1987, 2011 und 2016 nach Altersgruppen 

 
Quelle: Statistik kommunal 2017, Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
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Die Verteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen zeigt die deutliche Zunahme der 

über 50-Jährigen und 65-Jährigen gegenüber 1987. Diese Überalterung ist typisch für 

den demographischen Wandel und in Wendelstein sehr stark ausgeprägt. 

 

Demgegenüber steht der erhebliche Rückgang aller Altersgruppen zwischen 18 und 40 

Jahren. In diesen Altersgruppen findet im Wesentlichen die Gründung eigener Haus-

halte statt. Zur Haushaltsgründung wandert offensichtlich ein großer Teil der Be-

völkerung ab, was im Wesentlichen mit einem Mangel an verfügbarem Bauland 

begründet ist. 

 

Besonders relevant für den Flächennutzungsplan ist weiterhin der relativ hohe Anteil 

der Altersgruppe der 6- bis 15-jährigen im Jahr 2016. Diese Altersgruppe wird im Zeit-

raum der Gültigkeit des Flächennutzungsplanes das Potenzial für Familien- und Haus-

haltsgründungen darstellen. 

 

Eine Messgröße für die demographische Alterung der Bevölkerung ist das sog. Bille-

ter-Maß (Quotient aus Personen (0 bis unter 15 J.) in % ï Pers. (50 J. und älter) in % 

mit Personen (15 ï bis unter 50 J.) in %). 

 

Dieses MaÇ betrachtet die Ăvorreproduktivenñ (Alter 0 bis unter 15), die Ăreproduktivenñ 

(Alter 15 bis unter 50) und die Ănachreproduktivenñ (Alter 50 und ªlter) Altersstufen ei-

ner Bevölkerung. Damit kann die derzeitige Altersstruktur in einem Ort dargestellt wer-

den. Das Billeter-Maß nimmt negative Werte an, wenn der Anteil der über 50-Jährigen 

größer ist als der Anteil der Kinder. Je größer der negative Wert ist, umso stärker ist 

die Überalterung zu erwarten. Der Mittelwert für den Landkreis Roth lag 2016 bei ca. - 

0,65.  

 

Für den Markt Wendelstein errechnet sich ein Billeter-Maß von - 0,9. Dies zeigt die 

sehr ausgeprägte Tendenz zur Überalterung.  

 

Anzahl Personen: 0 bis unter 15 J.:  1.965 12,5% 

Anzahl Personen: 15 bis unter 50 J.:  6.106 38,9% 

Anzahl Personen: 50 J. und älter: 7.646 48,7% 

 

Auch die folgende Abbildung zeigt die deutliche Tendenz zur Überalterung in Wendel-

stein im Vergleich zu den Regionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle Demographie-Spiegel für Bayern, Bayer. Landesamt für Statistik 2017, Grafik: Team 4 
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Für die Gemeindeentwicklung und den Flächennutzungsplan bedeutet dies, dass zum 

einen die Wohnbedürfnisse älterer Menschen stärker berücksichtigt werden müssen 

(barrierefreie ĂSinglewohnungenñ in zentraler Lage). Dies betrifft mit einer zeitlichen 

Verzögerung auch die Wohnraumansprüche der heute 40-59jährigen in 10-15 Jahren.  

Andererseits bedeutet die skizzierte Bevölkerungsentwicklung aber auch, dass verfüg-

bares Bauland für die heute unter 20-jährigen angeboten werden muss, um den Bedarf 

für ortsansässige und zuwandernde Bauwillige zu befriedigen. Der Flächennutzungs-

plan muss einem Mangel an attraktiven und verfügbaren Bauplätzen entgegenzuwir-

ken. 

 

Der leichte Rückgang der Bevölkerung trotz der regionalplanerischen Funktionen des 

Marktes als Siedlungsschwerpunkt im prosperierenden Verdichtungsraum ist vor allem 

durch die mangelnde Verfügbarkeit von Bauland begründet. Zum einen hat der Markt 

Wendelstein eine relativ geringe Fläche von freien Baulücken im Vergleich zu anderen 

Kommunen (Wendelstein 3,3 % der Baufläche, Leinburg 12,3 %, Roßtal 9,1 %), zum 

anderen sind seit dem Jahr 2000 praktisch keine Neuausweisungen von Bauflächen 

mehr erfolgt.  

3.2 Wirtschaftsstruktur  

Die Daten zur Wirtschaftsstruktur basieren auf den Angaben des Bayer. Landesamts 
für Statistik und Datenverarbeitung. Detailuntersuchungen zum Einzelhandel im Wen-
delsteiner Marktgemeindegebiet liefert das Entwicklungskonzept für den Einzelhandel 
(2010), welches aufgrund der jüngeren Entwicklungen im Bereich der Vollsortimenter 
und Verbrauchermärkte inzwischen eingeschränkte Aussagekraft besitzt (Kap. 5.1).  

 

Verarbeitendes Gewerbe / Bauhauptgewerbe  

In Wendelstein waren im verarbeitenden Gewerbe 2016 insgesamt 15 Betriebe mit 20 

oder mehr Beschäftigten vorhanden (insgesamt 1.450 Beschäftigte). Das Bauhauptge-

werbe wies 2016 14 Betriebe mit insgesamt 225 Beschäftigten auf. 

 

Handwerksbetriebe 

In Wendelstein gibt es aktuell 203 Handwerksbetriebe. 

 

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer 

 

Unter den 15.717 Einwohnern waren 2016 5.056 im Gemeindegebiet sozialversiche-

rungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer gegenüber. Bei insgesamt 6.150 sozialversi-

cherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmern mit Wohnort im Gemeindegebiet ergibt 

sich ein negativer Pendlersaldo von 1.094 Personen. 

 

Von den insgesamt 5.056 sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmern 

(2016) entfallen 10 Arbeitnehmer auf Land- und Forstwirtschaft, 2.097 Arbeitnehmer 

auf das produzierende Gewerbe und 3.282 Arbeitnehmer auf den Dienstleistungs-

bereich. Der Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe zählt 1.764 sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigte. 

 

Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes kommt sowohl der Stand-

ortsicherung der vorhandenen Betriebe sowie auch der Schaffung von Erweiterungs-

möglichkeiten und Möglichkeiten für neue Betriebsansiedlungen zur Stärkung des 

Marktes als zentralem Ort und Gewerbestandort eine große Rolle zu.  
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4. NATÜRLICHE GRUNDLAGEN 

4.1 Naturraum und Landschaftsstruktur, Geologie und Boden 

Der Markt Wendelstein ist Teil des Naturraumes Fränkisches Keuper-Liasland und 

hier Teil der naturräumlichen Untereinheit ĂMittelfränkisches Beckenñ und ĂSandge-

biete östlich der Rednitz-/Regnitz-Achseñ.  

 

Der größte Teil des Marktgebiets wird von den Höhenrücken des mittleren und unteren 

Burgsandsteins gebildet. Teilweise sind die Sandsteinschichten von Toneinschaltun-

gen durchsetzt. Diese Lettenlagen führen zu Wasserstau. Sehr langsam fließende Ge-

wässer und geringes Gefälle bedingen die Entwicklung von humosen, anmoorigen Bö-

den mit hohem Grundwasserstand. Vor allem auf den Flächen um Raubersried, ent-

lang des Lohbachs und des Ödweihergrabens haben sich solche Böden ausgebildet. 

 

Stellenweise sind die Sandsteinrücken mit Flugsandecken überlagert. Über den Ge-

steinen des Burgsandsteins haben sich stark bis sehr stark saure Braunerden entwi-

ckelt. Sie sind flach- bis mittelgründig und gut durchlässig. Die Böden aus Flugsand 

sind meist unter forstlicher Nutzung, nur im Siedlungsbereich werden sie auch landwirt-

schaftlich genutzt. Es handelt sich hauptsächlich um podsolierte Braunerden und Pod-

sole mit mittlerer bis großer Entwicklungstiefe. 

 

Der höchste Punkt im Gemeindegebiet liegt mit ca. 396 m am Langenfirst nördlich 

Dürrenhembach. 

 

In den Burgsandstein eingeschnitten haben sich die Talräume der Schwarzach und 

weiterer kleinerer Bäche. Das markanteste Tal ist das der Schwarzach, die das Gebiet 

von Ost nach West quert und bei Rednitzhembach in die Rednitz mündet. Die Talaue 

ist mit nacheiszeitlichen Sedimenten aus dem Erosionsmaterial der Sandsteinrücken 

verfüllt und in der Regel in Grünlandnutzung.  

 

Begünstigt durch hohen Grundwasserstand entwickelten sich Gleye sowie Gley-Braun-

erden. Bei genügend Grundwasserflurabstand und außerhalb der Überschwemmungs-

bereiche ist auf diesen nährstoffreichen und biologisch aktiven Flächen ackerbauliche 

Nutzung möglich. Die Talhänge sind meist bewaldet bzw. Siedlungsbereich. 

 

Die im Marktgebiet vorhandenen naturräumlichen Strukturen sind in der Karte 2 (Natur-

raum und Landschaftsstruktur) dargestellt.  

4.2 Klima 

Der Markt Wendelstein gehört zum trocken-warmen Klima des mittelfränkischen Be-

ckens und damit zu den trockensten und wärmsten Regionen Bayerns. 

 

In der folgenden Übersicht sind wichtige Klimadaten genannt. Zum Vergleich werden 

die Werte der Region München angegeben (Climate-data.org): 

 

 Niederschläge Jahresmitteltemperatur 

Wendelstein 650 ï 750  mm 8,0 ï 9,0°C 

München  950 - 1100 mm 7,0 ï 8,0 °C 

 

Das verhältnismäßig geringe Relief innerhalb des Gemeindegebietes bedingt nur ge-

ringfügige Unterschiede hinsichtlich des Lokalklimas.  
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Bei windschwachen Hochdrucklagen (sogenannten Inversionslagen, vor allem im Win-

terhalbjahr) sammelt sich in den Talräumen die feuchte Kaltluft und bildet teils zähe 

Nebelfelder, während in den höheren Lagen die höheren Temperaturwerte erreicht 

werden. Die sich durch das Relief und das Flusstal ergebenden lokalklimatischen Wir-

kungen erfordern eine sorgfältige Abwägung möglicher Nutzungsänderungen (vgl. Um-

weltbericht). 

4.3 Pflanzen- und Tierwelt 

Zur Erfassung der Vegetation und einzelner Pflanzen- und Tierarten wurden die Bio-

topkartierung und die Artenschutzkartierung des Landkreises Roth ausgewertet sowie 

eine gezielte Ortsbegehung durchgeführt. Durch Begehungen im Jahr 2017 wurden 

teilweise auch geschützte Biotope, insbesondere die § 30-Flächen, aufgenommen, in 

ihrem Zustand und hinsichtlich der Pflegebedürftigkeit bewertet.  

 

Der größte Teil des Marktgebietes ist von Wald bestanden. Auch unter natürlichen Um-

ständen wäre mit einer solchen Verteilung zu rechnen. Dabei würde in den Talräumen 

ein Zittergrassegge-Stieleichen-Hainbuchenwald vorherrschen, gegebenenfalls unter-

brochen durch ĂBiberwiesenñ, auf den angrenzenden Sandsteinrücken Hainsimsen-Bu-

chenwald und auf den Flugsandbereichen ein Kiefern-Eichenwald, teils Preiselbeer-

Kiefernwald.  

 

Heute wird die Vegetation im Marktgebiet vor allem durch die intensive landwirtschaftli-

che und forstliche Nutzung geprägt.  

 

Der östliche Teil des Gemeindegebiets ist bewaldet und Teil des großflächig zusam-

menhängenden Staatswaldgebietes des Reichswaldes. Die restlichen Flächen sind, 

soweit nicht besiedelt, unter landwirtschaftlicher Nutzung, auch die grundwasserge-

prägten und anmoorigen Böden. Naturnahe Elemente sind dabei eher selten und nur 

vereinzelt vorhanden.  

 

Die Landschaft wird zum einen gegliedert durch die Schwarzach, die das Gemeindege-

biet an der nördlichen Grenze von Ost nach West quert. Zum anderen prägt der Loren-

zer Reichswald die Landschaft. Teilweise finden sich kleinere Waldbestände oder Ge-

hölzinseln in der landwirtschaftlichen Flur. Diese wird von wenigen einzelnen Gräben 

oder Bächen durchquert. 

 

Als Lebensraum für Pflanzen und Tiere sind neben dem Reichswald besonders die 

Talräume der Schwarzach und des Gauchsbachs mit ihrem naturnahen Fließgewässer 

hervorzuheben. Kleinflächige Besonderheit mit besonderer Bedeutung für den Arten- 

und Biotopschutz sind Sandmagerrasen und Feucht- bzw. Nasswiesen.  

 

Ergänzend wird hinsichtlich der Pflanzen- und Tierwelt auf die entsprechenden Ausfüh-

rungen im Umweltbericht (Teil B der Begründung) hingewiesen.  

 

5. SIEDLUNG 

5.1 Siedlungsstruktur 

Der Markt Wendelstein besteht aus 8 größeren Ortsteilen sowie mehreren Weilern und 

Einzelanwesen. Am 31.12.2016 lebten in der Gemeinde 15.717 Menschen. 
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Wendelstein hat eine Siedlungsdichte (Einwohner/km² Siedlungs- und Verkehrsfläche) 

von 1.895 Einwohner/km² (Stand: 31.12.2016) und liegt damit deutlich über dem Ver-

gleichswert des Landkreises Roth mit 1.184 Einwohner/km², und über dem bayeri-

schen Durchschnitt (1.540 Einwohner/km²; Bayer. Landesamt für Statistik und Daten-

verarbeitung). Der Indikator Siedlungsdichte beschreibt, wie viele Einwohner auf einem 

Quadratkilometer Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV) wohnen, also die Inanspruch-

nahme von Siedlungsfläche je Einwohner.  
 
Der größte Teil der Einwohner lebt im Hauptort Wendelstein. 

 

Ort 
Einwohner 
01.01.2017 

Einwohner 
01.01.2008 

Veränderung 

absolut 

Veränderung 
in % 

Wendelstein 7.339 7. 373 - 34 -  0,4 

Großschwarzenlohe  
(mit Sorg und Erichmühle) 3.392 3.351 + 41 + 1,2 

Röthenbach b. St. Wolf-
gang (mit Nerreth) 2.464 2.449 + 15 + 0,6 

Kleinschwarzenlohe  
(mit Königshammer) 2.024 1.950 + 74 + 3,7 

Neuses 299 308 -  9 -  2,9 

Sperberslohe  

(mit Dürrenhembach) 271 264 + 7 
 

+ 2,6 

Raubersried 177 202 - 25 - 12,3 

Gesamt 15.966 15.897 + 69  + 0,4 

 

Tabelle: Einwohner und Einwohnerentwicklung (Hauptwohnsitz) nach Ortsteilen und Gemeindeangaben. 

 

Wie aus der differenzierten Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung zu ersehen ist, 

tragen geringe Zunahmen in fast allen Orten aktuell zur leicht positiven Bevölkerungs-

entwicklung bei.  

 
Siedlungsentwicklung 
 
Die ursprünglichen Siedlungskerne der ehemals vier Altgemeinden Wendelstein, 

Röthenbach b. St. Wolfgang, Großschwarzenlohe und Kleinschwarzenlohe lagen deut-

lich voneinander abgesetzt entlang der Wegeverbindungen, darunter z.T. historische 

Handelsstraßen, u.a. die ĂAlte Salzstraßeñ bei Röthenbach b. St. Wolfgang. Die Topo-

graphische Karte von 1850 weist zudem als Rodungsinseln oder in Bachtälern isoliert 

gelegene Einöden auf (Nerreth, Dürrenhembach, etc.) sowie mehrere Mühlen, bzw. ab 

dem Mittelalter als Hammerwerk genützte Ansiedlungen im Schwarzachtal (Erich-

mühle, Königshammer, Rothwiesen-Mühle (Radwiese)) und im Gauchsbachtal (Kugel-

hammer). 

 
Der sprunghafte Bevölkerungsanstieg ab ca. 1960 veränderte den Siedlungszusam-

menhang im Gemeindegebiet nachhaltig. Während die ersten Siedlungserweiterungen 

im direkten baulichen Zusammenhang mit den ursprünglichen Ortskernen standen, 

entstanden bis in die 70er Jahre des vergangenen Jhd. größere Einfamilienhausge-

biete z.T. als Splittersiedlungen abgesetzt vom Ortskern und ließen Ortsteile z.T. zu-

sammenwachsen (vgl. Abb. Siedlungsentwicklung). 

 

In den kommenden Jahren ist mit einem nicht unerheblichen Potential an frei werden-
den Einfamilienhäusern in den ausgedehnten Wohngebieten der 60er und 70er Jahre 
zu rechnen, da hier ein Generationenwechsel stattfinden wird. Wie eine Studie im 
Marktgemeindegebiet aus dem Jahr 2012 ergab, zeigt die Bevölkerung 50+ in der Um-
frage eine gewisse Mobilität in bedarfsgerechte Wohnungen umzuziehen.  
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Abb.: Siedlungsentwicklung Markt Wendelstein, Grafik Team 4,  

Quelle: Historische Karte, Bayerische Vermessungsverwaltung 2017 
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Nahversorgung 
 

Der Markt Wendelstein ist sehr gut mit öffentlichen Einrichtungen und Einrichtungen 

des täglichen Bedarfs, teils auch des periodischen Bedarfs ausgestattet. So sind u.a. 

vorhanden: 

 

- Gymnasium in Wendelstein 

- Freie Waldorfschule Wendelstein 

- Mittelschule in Wendelstein 

- Grundschulen in Wendelstein, Röthenbach und Groß- bzw. Kleinschwarzenlohe 

- Volkshochschule Roth (Außenstelle Wendelstein) 

- Kindergärten, Kinderkrippen und Kinderhorte in Wendelstein, Röthenbach, Groß-

schwarzenlohe und Kleinschwarzenlohe 

- Jugendhaus 

- Gemeindebücherei Wendelstein 

- Bankfilialen  

- Räume für Kulturveranstaltungen  

- Großflächiger Einzelhandel 

- Seniorenzentrum, Seniorenwohnanlage, Pflegeheim in Wendelstein und Klein-

schwarzenlohe,  

- Mehrgenerationenhaus 

- Ärzte und Zahnärzte 

- Apotheken 

- sowie zahlreiche gemeinnützige Einrichtungen, Vereine und Verbände. 

 

 

Für die Struktur des Einzelhandels im Marktgemeindegebiet enthält das Entwicklungs-
konzept für den Einzelhandel aus dem Jahr 2010 Aussagen. Aufgrund der aktuelleren 
Entwicklungen im Bereich der Vollsortimenter und Verbrauchermärkte besitzt es inzwi-
schen jedoch eingeschränkte Aussagekraft.  
 
Soziale Einrichtungen und Bildungseinrichtungen konzentrieren sich vor allem auf den 
Hauptort Wendelstein, bzw. auf den Ortskern Wendelsteins und dessen näherem Um-
feld (vgl. Abb. Nahversorgung). Übergeordnete Bildungseinrichtungen (Gymnasium) 
befinden sich zudem im östlichen und südöstlichen Teil Wendelsteins ĂAm Kohlschlagñ. 
Hier ist ebenfalls ein Schwerpunkt im Bereich Seniorenwohnen entstanden. 
 
Im Bereich der Nahversorgungseinrichtungen bilden jüngere Ansiedlungen von Vollsor-
timentern und Verbrauchermärkten ĂAm Kohlschlagñ einen Versorgungsschwerpunkt 
im Osten Wendelsteins mit guter Verkehrsanbindung. Weitere kleinstrukturierte Nah-
versorgungsschwerpunkte bestehen neben dem Altort in der Querstraße im Süden 
Wendelsteins.   
 
Im Ortsteil Kleinschwarzenlohe besteht im Norden mit den an die Wohnbebauung und 
die Staatstraße 2406 angrenzenden Verbrauchermärkten ein gutes Nahversorgungs-
angebot. Im Ortsteil Großschwarzenlohe besteht südlich vom Siedlungskern abgesetzt 
ein großflächiger Vollsortimenter gegenüber dem ehem. Hörnlein-Areal.  
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Abb.: Nahversorgung in der Gemeinde Wendelstein, Grafik Team 4 
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5.2 Boden- und Baudenkmäler 

Das Denkmalschutzgesetz (DSchG) unterscheidet Baudenkmäler und Bodendenkmä-

ler. Diese sind in der Denkmalliste beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 

eingetragen. Denkmäler sind vom Menschen geschaffene Sachen oder Teile aus ver-

gangener Zeit, deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städte-

baulichen, wissenschaftlichen oder volkskundlichen Bedeutung im Interesse der Allge-

meinheit liegt.  

 

Wer Baudenkmäler oder geschützte Ausstattungsstücke beseitigen, verändern oder 

an einen anderen Ort verbringen oder in der Nähe von Denkmälern Anlagen errichten, 

verändern oder beseitigen will, benötigt eine Genehmigung der Denkmalschutzbe-

hörde, sofern sich dies auf Bestand und Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler 

auswirken kann. Die Baudenkmäler sind in der Karte der Begründung dargestellt und 

eine Liste befindet sich im Anhang. 

 

Bodendenkmäler sind bewegliche und unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden 

befinden oder befanden und in der Regel aus vor- oder frühgeschichtlicher Zeit stam-

men. Sie sind unberührt zu erhalten (DSchG, Art. 1). 
 
Die im Marktgebiet vorhandenen Bodendenkmäler sind im Flächennutzungsplan und in 

der Karte der Begründung dargestellt. Die Altorte von Wendelstein, Röthenbach und 

Sorg sind als Baudenkmalensemble abgegrenzt. Die Abgrenzung des Ensembles be-

findet sich derzeit in der Änderung durch das Landesamt für Denkmalpflege.  

5.3 Bestehende Bebauungspläne  

Stand 28.02.2018 

Nr. Name Rechtskraft seit 

Ortsteil Wendelstein  

Rechtskraft 

ab 1978 

  

4.1 Gewerbegebiet ĂAm Kohlschlagñ 1985 

4.2 Gewerbegebiet ĂAm Kohlschlagñ 1986 

4.3 und 4.4 Gewerbegebiet ĂAm Kohlschlagñ 1995 

4.5 Gewerbefläche am Richtweg 2015 

15 Hohenwarth 1982 

16 Gewerbegebiet Sperbersloher Straße 1989 

17 Am alten Bahnhof 1988 

20.1 An der Querstr.-Wohngebiet 1989 

20.2 An der Querstr.-Mischgebiet 1996 

21 Gartenheim 1982 

22 Ecke Kellerstraße, Am Kohlschlag 1985 

23 Am Sportheim 1988 

24.1 Langäckerleinsweg 1988 

24.2 Gewerbe- und Wohngebiet ĂAm Kohlschlagñ 1997 

25 Gibitzen 1989 

26 Am Schießhaus 1989 

31 Am Richtgraben 1997 

32 Schulzentrum ĂIn der Gibitzenñ 1995 

34 Schubertstraße 2001 

36 Seniorenzentrum Wendelstein an der Sperbersloher Straße 2016 
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Nr. Name Rechtskraft seit 

Ortsteil Großschwarzenlohe  

9 Bebauungsplan Großschwarzenlohe 1984 

12.1 Leinschlag - West 1989 

12.2 Leinschlag - Ost 1989 

Sorg 1 An der Talstraße 1991 

Sondergebiet Hörnlein 2004 

13 OT Sorg  in Aufstellung 

9.3 Großschwarzenlohe (Hörnlein-Areal) in Aufstellung 

Ortsteil Kleinschwarzenlohe  

6.1 An der Allerheiligenkirche 1985 

9 Sportanlage ĂTSV 72ñ 1995 

10 Kleinschwarzenlohe 2013 

11 Eingeschränktes Gewerbegebiet ï In den Sorgwiesen 2012 

12 Sondergebiet Heinrich-Wich-Straße 2015 

Neuses 1 Am Wendelsteiner Weg 1995 

 Feuerwehr in Aufstellung 

Ortsteil Röthenbach  

9 Alte Salzstraße 1985 

10 Bebauungsplan Röthenbach 1986 

12 Am Schloss Gugelhammer 1994 

13 Am Hochbänklersfeld 1994 

Ortsteil Sperberslohe  

3 Am Waldeck 2005 

5.4 Geplante Siedlungsentwicklung 

Der Flächennutzungsplan soll für den Planungszeitraum von ca. 15 Jahren voraus-

schauend die Grundzüge der baulichen Entwicklung der Kommune vorbereiten. Hierzu 

ist eine Bedarfsermittlung erforderlich. Basierend auf den Grundlagen 

 

¶ bisherige und künftig zu erwartende Einwohnerentwicklung, 

¶ Funktion der Gemeinde und 

¶ regionalplanerischen Vorgaben und Rahmenbedingungen 

 

sowie den Zielen der Gemeinde werden die zu erwartende und angestrebte Einwohne-

rentwicklung und hierauf aufbauend der Bauflächenbedarf prognostiziert. 

5.4.1 Ziele der Siedlungsentwicklung 

Ziel der gemeindlichen Siedlungsentwicklung ist es, die leicht negative Bevölkerungs-

entwicklung der letzten 20 Jahre (siehe Kap. 3.2) zu stoppen und der Überalterung ent-

gegenzuwirken. Weiterhin sollte auch der Markt Wendelstein als Zentraler Ort im Ver-

dichtungsraum einen Beitrag zur Schaffung von Wohnraum für das im Verdichtungs-

raum zu erwartende Bevölkerungswachstum leisten. 

 

Als Mittelzentrum im Stadt- und Umlandbereich im Verdichtungsraum Nürnberg-Fürth-

Erlangen mit seiner positiven Bevölkerungsprognose in den nächsten 20 Jahren und 

der Ausstattung der Gemeinde mit Einrichtungen des öffentlichen Bedarfs sowie der 
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Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur (inkl. ÖPNV) soll auch in Wendelstein eine po-

sitive Bevölkerungsentwicklung angestrebt werden. Dieses Ziel kann aber nur erreicht 

werden, wenn einer weiteren Überalterung der Bevölkerung aufgrund der Abwande-

rung der jüngeren Bevölkerung entgegengewirkt wird.  

 

Aus der Analyse der Daten zur Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur wird deutlich, 

dass der Wohnbevölkerung im Gemeindegebiet ein gutes Angebot an Arbeitsplätzen 

innerhalb der Gemeinde gegenüber steht. Dennoch besteht auch hier aufgrund des 

Auspendlerüberschusses ein weiteres Entwicklungspotenzial, insbesondere durch die 

gute Verkehrsanbindung. Hier kann durch Ausbau der Gewerbegebiete vor allem in 

Wendelstein der Einpendlerstrom in den Verdichtungsraum verringert werden.  

 

Andererseits wurde auch insbesondere im Rahmen einer öffentlichen Planungswerk-

statt deutlich, dass der Markt Wendelstein die Grenzen eines stärkeren Siedlungs-

wachstums bereits erreicht hat. Mit der Aue der Schwarzach und den als Bannwald ge-

schützten Flächen des Reichswaldes stehen wichtige Restriktionen einer Siedlungs-

ausdehnung entgegen. Weiterhin soll ein Zusammenwachsen der Ortsteile vermieden 

werden und zwischen den Ortsteilen gliedernde Grünstrukturen erhalten bleiben. Inso-

fern ergeben sich für den Markt Wendelstein nur geringe Spielräume bei der Auswei-

sung neuer Bauflächen. Das in der öffentlichen Planungswerkstatt erarbeitete Ziel ei-

ner stabilen Bevölkerungsentwicklung mit moderatem, schrittweisen Wachstum kann 

deshalb aus planerischer Sicht bestätigt werden.  

 

Weiterhin wurde im Rahmen der öffentlichen Planungswerkstatt auch deutlich, dass 

neben den genannten Restriktionen auch die Verkehrsbelastungen im Marktgemeinde-

gebiet die Wohnqualität mindern. Daraus ergibt sich, dass neue Bauflächen nur in ver-

kehrsgünstiger Lage möglichst mit gutem Anschluss an die überregionalen Verkehrs-

wege ausgewiesen werden sollten. Dies gilt insbesondere für gewerbliche Bauflächen.  

5.4.2 Wohnflächen-Bedarfsermittlung  

Um die Wohnbauflächen ausreichend zu bemessen, muss die zukünftige Bevölke-

rungsentwicklung für den Planungszeitraum von 15 Jahren geschätzt bzw. anhand der 

Entwicklungsziele der Gemeinde festgelegt werden. Grundlage für die Berechnungen 

bilden die Statistik kommunal und GENESIS-Online Datenbank, Bayerisches Landes-

amt für Statistik und Datenverarbeitung. 
 

Einwohnerzahl der Gesamtgemeinde in den letzten Jahren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Bayer. Landesamt für Statis-

tik und Datenverarbeitung 2017 
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Die durchschnittliche jährliche Bevölkerungsveränderung der letzten 10 Jahre beträgt  

-0,1 %. Seit dem Jahr 2012 weist die Gemeinde ein geringes aber konstantes Bevölke-

rungswachstum auf (vgl. auch Kap. 3.1) 

 

Angestrebte künftige Einwohnerentwicklung 

 

In der Region 7 (Region Nürnberg) zeigt die Bevölkerungsentwicklung mit einer mittle-

ren jährlichen Bevölkerungsveränderung von 0,9 % in den letzten 10 Jahren eine posi-

tive Bilanz. Diese liegt unter dem bayerischen Durchschnitt (1,8 %), dafür über dem 

des Regierungsbezirks Mittelfranken (0,2 %).  

 

Der Landkreis Roth weist in den letzten 10 Jahren eine negative Bevölkerungsentwick-

lung auf, die sich sehr unterschiedlich auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Dies spie-

gelt sich ebenfalls in der unterschiedlichen Bevölkerungsprognose wieder. 

Abb.: Prognose Bevölkerungswachstum im Landkreis Roth,  

Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2016, Grafik Team 4 

 

 

Die aktuelle regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2035 sieht 

im Zeitraum 2015 bis 2035 für den Landkreis Roth insgesamt eine positive Bevölke-

rungsentwicklung von 1,9 % Zuwachs (Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverar-

beitung, 2016). Die Bevölkerung in der Planungsregion Nürnberg wird insgesamt zu-

nehmen (4,6 %), im Verdichtungsraum sogar um 5-6%.  

 

Für Wendelstein wird für den Planungszeitraum von 15 Jahren ein Bevölkerungs-

zuwachs von 1,5 % angestrebt. Dies liegt unter den Wachstum, der eigentlich für ei-

nen zentralen Ort im Verdichtungsraum vorzusehen wäre.  
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Begründung 

 

- Ein stärkeres Wachstum etwa wie in der letzten Flächennutzungsplanänderung von 

1999 vorgesehen (Zielgröße 18.000 Einwohner) ist nicht anzustreben, da diese Ziel-

größe aus heutiger Sicht weder mit den siedlungsstrukturellen noch mit den natur-

räumlichen Vorgaben verträglich wäre.  

- Ein gewisses Wachstum ist aber erforderlich, um einen Beitrag zur Versorgung der 

Wohnbevölkerung im Verdichtungsraum zu leisten. Aufgrund seiner Nähe zu den 

Oberzentren Nürnberg und Fürth und damit zum Verdichtungsraum Nürnberg-Fürth-

Erlangen und seine gute verkehrliche Anbindung hat Wendelstein eine sehr hohe 

Attraktivität als Wohnstandort. Wendelstein wird gem. aktuellem LEP als Mittelzent-

rum eingestuft. 

- Die Altersstruktur des Marktes Wendelstein weist einen im Vergleich zu den letzten 

20 Jahren einen hohen Anteil an 6-18-Jährigen auf, diese Altersgruppe wird im Gül-

tigkeitszeitraum des Flächennutzungsplans einen Haushalt gründen. Der Anteil der 

Bevölkerung im Alter von 18 bis 30 Jahren selbst ist aber stark rückläufig, d. h. die 

Altersschicht, in der die meisten Haushaltsgründungen erfolgen, bleibt nicht im Ort, 

sondern wandert in Nachbargemeinden ab. Diesem Trend muss entgegengewirkt 

werden, um die Infrastruktur der Gemeinde auszulasten und eine einseitige Bevöl-

kerungsentwicklung zu vermeiden. 

- Die negative Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre resultiert im Wesentlichen 

aus dem Mangel an zur Verfügung stehenden Bauflächen. Der Markt Wendelstein 

hat in den letzten Jahren Initiativen zur Mobilisierung von Baulücken durchgeführt. 

Der örtliche Bedarf an Bauflächen durch Nachgeborene kann aber offensichtlich 

nicht durch die Möglichkeit der Baulückenschließung gedeckt werden. Der Anteil an 

Baulücken ist im Marktgemeindegebiet von Wendelstein im Vergleich zu anderen 

Gemeinden ohnehin sehr gering. 

 

 

Ermittlung der prognostizierten Einwohnerzahl (EW) 2031 

 

EW 2016 x Bevölkerungswachstum 

  pro Jahr in % x 15 Jahre = EW-Zuwachs bis 2031 

15 717 EW x 0,1 % x 15 Jahre = 236 EW 

 

Einwohnerzahl 2031: 15 717 EW*  +  236 EW = 15.953 EW 

* Einwohnerzahlen gem. Landesamt für Statistik 

 

Ermittlung des Bauflächenbedarfs bis 2031 

 

1. Wachstumsbedarf 

 

Einwohnerzuwachs (-Planungswert) im Jahr 2031 =  236 EW 

236 EW :  2,0 Personen/Haushalt  =    118 Wohneinheiten (WE) 

 

2. Auflockerungsbedarf 

 

Im Marktgemeindegebiet beträgt die derzeitige Haushaltsgröße ca. 2,08 Personen je 

Haushalt und liegt damit geringfügig über dem bayerischen Durchschnitt (2,05 Perso-

nen/Haushalt). Der Auflockerungsbedarf ergibt sich aus der Verminderung der Bele-

gungsdichte. 
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Da in Wendelstein ein hoher Anteil an Einwohnern mit einem Alter von 65 und mehr 

Jahren wohnt (ca. 25 % der Bevölkerung), wird der Anteil von Haushalten mit nur einer 

Person in den nächsten Jahren erheblich zunehmen. Hieraus ergibt sich ein Auflocke-

rungsbedarf. Dies bestätigt auch eine Studie des Marktforschungsinstituts Empirica 

(Nürnberger Nachrichten, 11.11.2010), die auch bei stagnierender Bevölkerung einen 

erheblichen Bedarf an neuen Wohneinheiten aufgrund von immer mehr Einzelhaushal-

ten sieht. Andererseits besteht durch den hohen Anteil an Wohngebieten aus den 

1960er und 1970er Jahren ein überdurchschnittliches Potential an Wohneinheiten, die 

in den nächsten Jahren frei werden und in die Familien einziehen. Deshalb wird für den 

Planungszeitraum nur eine geringfügig verringerte Haushaltsgröße von 2,0 Personen 

pro Haushalt zu Grunde gelegt. 

 

 
Ermittlung des Auflockerungsbedarfs 

 

15 717 EW : 2,0 = 7.859 WE (künftige Haushaltsgröße) 

15 717 EW : 2,08 = 7.556 WE  

Auflockerungsbedarf  303 WE 

 

 

3. Reservebedarf 

 

Der zu planende Reservebedarf entsteht daraus, dass für 2,5 % des jeweiligen Ein-

wohnerbestandes Reserveflächen bereitgestellt werden sollten, um 

 

- auf die Bodenpreise regulierend einzuwirken, 

- Bauwilligen Alternativbauflächen anbieten zu können, 

- unvorhersehbaren Entwicklungen vorzubeugen, 

- als Brücke für die Zeit nach dem Prognosezeitraum zu dienen. 

 

Reservebedarf: 15.717 EW  x  2,5 % = 393 EW 

      393 EW   :  2,0 = 196 WE 

 

 

4. Bauflächenbedarf bis 2031 

 

Wachstumsbedarf = 118 WE 

Auflockerungsbedarf = 303 WE 

Reservebedarf    =   196 WE 

   617 WE 

 

 

5. Baudichte 

 

Die Baudichte (Wohneinheiten/Hektar, WE/ha) wird wie folgt angenommen: 

 

¶ 15 WE/ha (lockere Einzel- und Doppelhausbebauung) 

¶ 20 WE/ha (teils lockere, teils verdichtete Einzel- und Doppelhausbebauung) 

¶ 30 WE/ha (Doppel-, und Reihenhausbebauung) 

¶ 40 WE/ha (Geschosswohnungsbau) 
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Angenommene Anteile der unterschiedlichen Baudichten 

 

Für die künftige bauliche Dichte im Gemeindegebiet von Markt Wendelstein wird der 

Schwerpunkt auf eine verdichtete Einzel- und Doppelhausbebauung sowie Reihen-

hausbebauung gelegt (ca. 70 %).  

 

Ą  Erforderliche Brutto-Wohnbaufläche bis 2031:  617 WE /  25,2 ha 

 

Für die Neuplanungen abzuziehen sind die noch vorhandenen freien Bauflächen:  

(vgl. Abb. Innenentwicklung / Konversion Kap. 5.7) 
 

Wohnbauflächen (Stand: Februar 2018) 

Wendelstein ca.   2,89 ha 

Großschwarzenlohe ca.   3,47 ha 

Röthenbach b. St. Wolfgang ca.   1,10 ha 

Kleinschwarzenlohe ca.   0,38 ha 

Sperberslohe ca.   0,05 ha 

Gesamt ca. 7,89 ha 

 

Gemischte Bauflächen  

Wendelstein ca.   0,43 ha 

Röthenbach b. St. Wolfgang ca.   0,32 ha 

Kleinschwarzenlohe ca.   0,17 ha 

Sperberslohe ca.   0,23 ha 

Gesamt ca. 1,15 ha 

 

Ą  Wohn- und gemischten Bauflächen:    ca. 9,04 ha 

 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass viele der Grundstücke der privaten Bevorratung 

dienen oder aufgrund fehlender Abgabebereitschaft auch weiterhin mittelfristig nicht für 

eine Bebauung zur Verfügung stehen. V.a. in den kleinen Ortsteilen handelt es sich 

auch um Nebenflächen wie Gärten, Kleintierhaltungen, Lagerflächen etc. die zur dörfli-

chen Siedlungsstruktur gehören und auch nicht zwingend einer Bebauung zugeführt 

werden sollen.  

 

Es werden deshalb 30% der freien Bauflächen (2,7 ha) berücksichtigt und vom Bedarf 

abgezogen. Weiterhin sind die Konversionsflªche in GroÇschwarzenlohe ĂHºrnlein-

Arealñ, die zur Bebauung vorbereitet (2,6 ha) wird und 50% der Konversionsfläche in 

Röthenbach (0,5 ha) vom Bedarf abzuziehen.  

 

In der Summe sind dies 5,8 ha vom Bedarf abzuziehende freie Potentiale im Bestand. 

 
 
Verbleibender, neu abzudeckender Bedarf: 25,2 ha - 5,8 ha  =  19,4 ha 

 

  

Bedarf 
(Wohnein-
heiten) 

Anteil Baudichte an künftiger Baufläche Bedarf 

15 WE / ha 20 WE / ha 30 WE / ha 40 WE / ha Wohnbaufläche (ha) 

20% 30% 40% 10%   

617 8,2 ha  9,3 ha  6,2 ha 1,5 ha 25,2 ha 
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5.5 Geplante Bauflächen 

Im Folgenden werden gegliedert nach Ortsteilen die neuen Bauflächen des Flächen-

nutzungsplans hinsichtlich der Bestandssituation und der Umweltauswirkungen der 

Planung bewertet.  

 

Einleitend zu den Beschreibungen der Bauflächen ist eine Übersichtskarte dargestellt, 

aus der die Lage der einzelnen behandelten Flächen ersichtlich wird.  

 

Die Nummerierung der Flächen ist nicht mehr fortlaufend, da gegenüber dem 

Vorentwurf nach der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung mehrere Pla-

nungsflächen nicht mehr weiterverfolgt wurden. 

 

Bestand Planung 

 

 

 

  
Wohnbaufläche gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO (rot) 

    

 

 

  
Gemischte Baufläche gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO (braun) 

    

 

 

  
Gewerbliche Baufläche gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO (grau) 

    

 

 

  
Sonderbaufläche gem. § 11 BauNVO (orange) 

 

Gemeinbedarfsfläche gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2.2 BauGB (violett) 

 

 

In einigen Bereichen wurde die Darstellung der Art der Nutzung im Bestand gegenüber 

dem wirksamen Flächennutzungsplan an die tatsächliche Nutzung angepasst: 

 

 

 

  

Kleinschwarzenlohe  

W statt M 

 

 

Kleinschwarzenlohe: 

Anpassung GE statt Fläche Landwirtschaft.   

 

W W 

M 

G 

S 

G 

S O 

W 

M 
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Kleinschwarzenlohe: 

Anpassung W statt M 

 

 

 

Wendelstein 

W statt M  

 

Röthenbach:  

GE statt M  

 

 

Röthenbach:  

W statt M  

 

Röthenbach b. St. Wolfgang:  

M statt W 

 

 

Großschwarzenlohe: 

M statt W 
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Abb: Übersicht der geplanten Bauflächen  
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5.5.1 Wendelstein  

Siedlungsstruktur 

 

Wendelstein ist Hauptort der Gemeinde und Sitz der Verwaltung sowie zahlreicher Ver-

sorgungs- und Infrastruktureinrichtungen. Wendelstein ist durch das Schwarzachtal to-

pographisch in drei Siedlungsbereiche geteilt, und besteht aus den neuzeitlichen, südli-

chen und nördlichen Siedlungsteilen, sowie dem Altort dazwischen.  

 

Der historische Ortskern erstreckt sich im Wesentlichen auf einen Felssporn, der von 

Süden in das Schwarzachtal ragt und die Schwarzach nördlich davon in ein enges 

Kerbtal zwängt. Der Altort ist durch das historische Gebäude-Ensemble Kirche, Kirch-

hof, Marktplatz etc. geprägt, und befindet sich zusammen mit Mischbebauung auf ei-

nem Sandsteinplateau, das nach Norden zum Schwarzachtal steil abfällt. 

 

Das Ortsgebiet wird durch die Verkehrsachse der Staatsstraße 2239 durchschnitten. 

Wendelstein verfügt über keinen Bahnhaltepunkt, mit ca. 50 Fahrten unter der Woche 

ist jedoch eine gute Busanbindung nach Nürnberg sichergestellt. Sehr hohe Verkehrs-

belastungen an der Staatsstraße treten vor allem auf, wenn die Staatsstraße als Umlei-

tungsstrecke zwischen den Autobahnen A73 und A6 genutzt wird.  

 

Die flächenmäßig wesentlich ausgedehnteren neuzeitlichen Siedlungsentwicklungen 

haben sich zunächst auf ein Gebiet südlich der Schwarzach an der Winterleite kon-

zentriert, später vor allem nördlich der Schwarzach. Die jüngsten Siedlungsentwicklun-

gen ab etwa 1980 sind vor allem südwestlich des Altortes erfolgt. Hier, direkt an der 

Staatsstraße 2225, liegt auch der Schwerpunkt der gewerblichen Bauflächen.  

 

Bevölkerungsstand: 7.365 

 

Bauflächen / Bestand: Wohnbaufläche 92,9 ha 

 gemischte Baufläche 20,4 ha 

 Gewerbefläche 70,0 ha 

 
Gemeinbedarf: Rathaus, Bauhof, Freiwillige Feuerwehr, Grundschule, Mittel-

schule, Bücherei, Volkshochschule Roth (Außenstelle Wen-

delstein), Malteser Hilfsdienst, Metalldrückermuseum  

 Einrichtungen der Kinderbetreuung: 

 - Kinderkrippen, Kindergärten, Kindertagesstätte, Horte, Kin-

derhaus 

 Jugendeinrichtungen: 

 - Jugendtreff Wendelstein 

 Soziale Einrichtungen / Altenbetreuung: 

 - AWO-Pflegeheim, Seniorenwohnheim, Betreutes Wohnen 

 Kirchliche Einrichtungen: 

 - Evangelisches Pfarramt St. Georg, Pfarrstelle Wendelstein,  

 - Evangelisches Pfarramtsbüro, Martin-Luther-Haus  

 -  Evangelische Freikirchliche Gemeinde 

 -  Katholisches Pfarramt St. Nikolaus 

 Sport- und Spielanlagen: 

 - Kreissportanlage / FV Wendelstein, Sportpark TSV 1893 

Wendelstein, Gemeinschafts-/Mehrgenerationenpark Wen-

delstein, Bolzplätze, Spielplätze, Waldspielplatz, Bogen-

schießplatz 
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Grünflächen: Waldfriedhof, Alter Friedhof, Sperbersloher Straße, Bolz- u. 

Spielplätze, Grünfläche am Alten Kanal, Quartiersgrünflächen 

ĂLªndeñ am Alten Kanal und Wendelsteiner Süden; Kleingar-

tenanlage ĂZu den Laubenñ und am Leinschlag, Freigelände 

für Freikörperkultur/FKK-Campingplatz  
 
Freie Bauflächen: unbebaute Wohnbaufläche:  2,89 ha 

 unbebaute gemischte Baufläche:  0,43 ha 

 

Grünordnerische Ziele 

 

Freihaltung der Talaue des Schwarzachtales einschließlich aller noch nicht bebauten 

Hangzonen sowohl westlich wie auch östlich des Ortes, Erhalt der den Siedlungsraum 

begrenzenden Waldgebiete, insbesondere auch als Zäsur gegenüber Röthenbach 

bzw. Klein- und Großschwarzenlohe, Weiterentwicklung der bestehenden Ansätze für 

Grünflächenverbindungen und Grünkorridore, vor allem im Süden des Ortes und zur 

Gliederung der großen Gewerbegebiete im Osten. 

 

Grundzüge der baulichen Entwicklung 

 

Im Hauptort des Marktes sollte der Schwerpunkt der weiteren baulichen Entwicklung 

liegen. Tatsächlich aber wird die mögliche Siedlungsentwicklung des Ortes Wendel-

stein von angrenzenden wertvollen Waldflächen, der Talaue der Schwarzach sowie 

notwendigen Grünzäsuren zu den angrenzenden Ortsteilen begrenzt. Weiterhin stehen 

im Hauptort Wendelstein voraussichtlich in den nächsten Jahren zahlreiche Einfamili-

enhäuser aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts zum Verkauf an, so dass auch 

ein nicht unerhebliches Potenzial im Bestand besteht.  

 

Aus den genannten Gründen kann für den Ort Wendelstein nur eine maßvolle Sied-

lungsentwicklung vorgeschlagen werden. Diese soll auch in dieser Fortschreibung des 

Flächennutzungsplanes im Südwesten des Altortes liegen. Hier lässt sich der Sied-

lungskörper sinnvoll ergänzen.  

 

Hinsichtlich der Entwicklung gewerblicher Bauflächen soll weiterhin Wendelstein 

Schwerpunkt im Gemeindegebiet bleiben. Hierfür spricht vor allem die gute Anbindung 

an die Staatsstraße 2225. Entsprechend werden die größten Gewerbeflächenvor-

schläge im Marktgemeindegebiet in Wendelstein dargestellt. Sie konzentrieren sich auf 

die bestehenden Gewerbegebiete im Osten des Ortes. Zur Verbesserung der Ver-

kehrsabwicklung ist eine Verbindungsstraße zwischen den beiden Gewerbegebieten 

dargestellt.  

 

¶ Rücknahme der geplanten Wohnbaufläche um ca. 6,1 ha am südlichen Ortsrand, 

südlich der Hochspannungsfreileitung  

¶ Rücknahme der rückwärtigen Baufläche um ca. 0,2 ha westlich Further Straße, 

oberhalb Enßerwiese.  

¶ Mehrere geringfügige Rücknahmen von Bauflächen zur Schaffung sinnvoller Ab-

grenzungen, u.a. der Wohnbauflächen am südwestlichen Ortsrand, Winterleite, 

der gemischten Baufläche im Norden, nördlich der Nürnberger Straße, zum Er-

halt des ortsbildprägenden Gehölzbestandes, der gemischten Baufläche westlich 

des Altortes, im Flussterrassenbereich zur Schwarzach, der Gewerbebaufläche 

im Osten, östlich der Wilhelm-Maisel-Straß sowie der Baufläche im Bereich des 

Alten Kanals, westlich der Nürnberger Straße.  
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Planung neuer Bauflächen 

 

W 2 2,27 ha Hierbei handelt es sich um die einzige größere Wohngebietserwei-

terung im Hauptort Wendelstein. Sie befindet sich südlich des Or-

tes westlich der Straße nach Raubersried. Die Fläche ist relativ 

eben und derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. Zwischen der 

neuen Baufläche und dem bestehenden Ortsrand verläuft die 220 

kV-Freileitung. Diese Flächen sind bereits im wirksamen Flächen-

nutzungsplan dargestellt und werden im Rahmen der Fortschrei-

bung als Grünzug zwischen Altort und den neu geplanten Bauflä-

chen vorgesehen. Die bestehende Gärtnerei könnte bestehen blei-

ben. Innerhalb der Fläche befindet sich der begradigte, naturferne 

Espangraben, der an den Rand der Baufläche verlegt und natur-

nah als Teil der Eingrünung gestaltet werden sollte.  

W 3 0,06 ha Ergänzung eines Baugrundstücks im Bereich einer derzeit als Gar-

ten genutzten Fläche, sehr geringfügige Ortsabrundung. 

M 1 0,85 ha Gemischte Baufläche zwischen dem neu errichteten Seniorenzent-

rum und einer Waldfläche an der Sperbersloher Straße. 

M 2 0,37 ha Gemischte Baufläche auf derzeitiger Brachfläche südlich des Al-

tenwohnheims der AWO an der StraÇe ĂAm Kohlschlagñ, vor allem 

Gemeinbedarfsnutzungen denkbar. 

G 1 1,27 ha Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes an der östlichen 

Sperbersloher Straße, derzeit Ackefläche bzw. im nordöstlichen 

Teil Wald (FFH-Gebiet, Bannwald). Von 220 kV-Leitung über-

spannt, im westlichen Teil soll die Verbindungsstraße zwischen 

Sperbersloher Straße und dem Richtweg geschaffen werden. Im 

südöstlichen Teil der vorhandenen Ackerfläche soll der geringfü-

gige Eingriff in den Bannwald unmittelbar vor Ort ausgeglichen 

werden. 

G 2 7,25 ha Größere Erweiterung bzw. Lückenschluss des Gewerbegebietes 

südlich des Richtwegs, überwiegend als Acker genutzt, kleinflächig 

auch Wäldchen bzw. private Grünflächen vorhanden, wird von der 

geplanten Verbindungsstraße Richtweg-Sperbersloher Straße 

durchquert, nach Süden Freihaltung eines Grünzuges erforderlich. 

Detailfragen, wie z. B. die des Verbleibs einer vorhandenen Aus-

gleichsfläche, müssen später im Rahmen einer möglichen Bauleit-

planung geklärt werden. 
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